
Unterlassungsdelikte

- Überblick -

Prof. Dr. Jost Schützeberg, OStA a.D.

© examio



• Häufige Delikte in Praxis und Klausur

• Bestrafung des „Nichtstuns“

• Arten von Unterlassungsdelikten
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Überblick

Unterlassungsdelikte

Echte Unterlassungsdelikte 

(Unterlassen einer vom Gesetz 
geforderten Tätigkeit)

Unechte Unterlassungsdelikte

(Unterlassen wird unter den 
Vss. des § 13 StGB einem 
aktiven Tun gleichgestellt)
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Überblick

Echte 
Unterlassungsdelikte 

(Unterlassen einer vom 
Gesetz geforderten 

Tätigkeit)

Unechte 
Unterlassungsdelikte

(Unterlassen wird unter den 
Vss. des § 13 StGB einem 
aktiven Tun gleichgestellt)
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Überblick

Echte 
Unterlassungsdelikte 

(Unterlassen einer vom 
Gesetz geforderten 

Tätigkeit)

Beispiele:

Unterlassene Hilfeleistung 

(§ 323c StGB)

Nichtanzeige geplanter Straftaten 

(§ 138 StGB)

Hausfriedensbruch 

(§ 123 Abs. 1 Alt. 2 StGB)

Unechte 
Unterlassungsdelikte

(Unterlassen wird unter den 
Vss. des § 13 StGB einem 
aktiven Tun gleichgestellt)

Beispiele:

Totschlag durch Unterlassen 

(§§ 212, 13 StGB)

Mord durch Unterlassen 

(§§ 211, 13 StGB)

Körperverletzung durch Unterlassen 

(§§ 223, 13 StGB)





I. Objektiver Tatbestand

1. Tatsituation: 

• Unglücksfall:

• Gemeine Gefahr oder Not: 

2. Tathandlung: Unterlassen der erforderlichen, möglichen und zumutbaren Hilfe

II. Subjektiver Tatbestand

Zumindest bedingter Vorsatz

III. Rechtswidrigkeit

IV. Schuld

Beachte: § 323c Abs. 1 StGB ist subsidiär, falls Täter wegen seiner Hilfsunwilligkeit wegen 
eines vorsätzlichen Begehungs - oder unechten Unterlassungsdelikts strafbar ist
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Beispiel für ein unechtes Unterlassungsdelikt: § 323c Abs. 1 StGB



I. Tatbestandsmäßigkeit

1. Objektiver Tatbestand

a) Täter, Taterfolg (und weitere deliktsspezifische äußere Merkmale) 

b) Tathandlung: Unterlassen der zur Erfolgsabwendung objektiv notwendigen 
Handlung und zusätzlich

• Tatsächliche Möglichkeit zur Vornahme des notwendigen Handelns

• Garantenstellung = Umstände, aus denen sich die Rechtspflicht zur Vornahme 
der konkret notwendigen Handlung ergibt

• Gleichwertigkeit bei verhaltensgebundenen Delikten

• Keine Unzumutbarkeit der notwendigen Handlung

c) „Quasi - Kausalität“ des Unterlassens

d) Gefahr - / Zurechnungszusammenhang zwischen Unterlassen und Erfolg 
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Prüfungsaufbau (vorsätzliches) unechtes Unterlassungsdelikt



2. Subjektiver Tatbestand

a) Tatbestandsvorsatz (besonders bzgl. Garantenstellung)

b) Deliktsspezifische subjektive Tatbestandsmerkmale

II. Rechtswidrigkeit

Ggf. rechtfertigende Pflichtenkollision

III. Schuld

1. Schuldfähigkeit

2. Fehlen von speziellen Entschuldigungsgründen

3. Möglichkeit des Unrechtsbewusstseins
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Prüfungsaufbau (vorsätzliches) unechtes Unterlassungsdelikt



• Abgrenzung Tun und Unterlassen relevant, da andere Voraussetzungen
der Strafbarkeit

• Argumentation bei mehrdeutigen Handlungen (im objektiven Tatbestand),
insbes . bei Fahrlässigkeitstaten

Beispiel 1: LKW - Fahrer überholt Radfahrer mit zu geringem
Seitenabstand ; Radfahrer gerät unter die Reifen und verstirbt
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Abgrenzung von Tun zu Unterlassen



• Abzustellen auf Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit (M .M.: Hat Täter Energie
eingesetzt?)

• Im Beispiel 1: Schwerpunkt auf Überholen, nicht auf Unterlassen, den
Seitenabstand einzuhalten
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Abgrenzung von Tun zu Unterlassen



• Beispiel 2 : A sieht eine schwer verletzte Person am Straßenrand liegen und 
drückt auf das Gaspedal, um schnell zu Hause zu sein
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Abgrenzung von Tun zu Unterlassen



• Beispiel 2: A sieht eine schwer verletzte Person am Straßenrand liegen und 
drückt auf das Gaspedal, um schnell zu Hause zu sein

Unterlassen (Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit)

• Abbruch von Rettungshandlungen

• In Klausur: Abgrenzung im objektiven Tatbestand
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Abgrenzung von Tun zu Unterlassen

Aktiver Abbruch von 
Rettungshandlungen

Bevor Täter alles zur Rettung 
Erforderliche getan hat: Unterlassen

Falls bereits gesicherte 
Rettungsmöglichkeit besteht: Aktives 

Tun



• Examensrelevant : Zweitverhalten in Form des Unterlassens

• Beispiel : A fährt alkoholisiert versehentlich einen Radfahrer an, der
dadurch schwer verletzt wird . A steigt aus, erkennt die Verletzung und
entschließt sich, weiterzufahren, da er den Unfall verdecken will .
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Zweitverhalten



• Examensrelevant : Zweitverhalten in Form des Unterlassens

• Beispiel : A fährt alkoholisiert einen Radfahrer an, der dadurch schwer
verletzt wird . A steigt aus, erkennt die Verletzung und entschließt sich,
weiterzufahren, da er den Unfall verdecken will .

• Fälle, in denen Täter nach seinem aktiven Tun Vorsatz bildet

• Lösung : § 229 StGB durch das Anfahren und §§ 212 , 211, 13 StGB durch
das Nichthelfen sowie § 142 StGB durch das Wegfahren

• Konkurrenzen : §§ 211, 13; 142 ; 52 , 229 , 53 StGB .
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Zweitverhalten



• § 13 StGB : „...nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat,
dass der Erfolg nicht eintritt ...“: Begründet Garantenpflicht

• Umstände, die Garantenpflicht begründen, ergeben Garantenstellung
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Garantenstellung 

Garantenstellung

Beschützergarant:
Obhutspflicht für bestimmtes 

Rechtsgut

Überwachungsgarant: 
Sicherungs- oder 

Beherrschungspflicht für 
bestimmte Gefahrenquelle
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Garantenstellung 

Garantenstellung

Beschützergarant

Überwachungsgarant
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Garantenstellung 

Garantenstellung

Beschützergarant

Familiäre Verbundenheit und 
enge Lebensgemeinschaft

Freiwillige Übernahme von 
Schutzpflichten (z.B. 

Kursleiter, Bademeister)

Amtsträger 

(z.B. Polizeibeamte)

Überwachungsgarant

Beherrschung einer Gefahrenquelle 

(z.B. Verkehrssicherungspflichten)

Ingerenz

(pflichtwidriges Vorverhakten)





















Abschlussfall:
BGH 3 StR 11/25 , Urt. v. 

07.10.2025



Abschlussfall – BGH 3 StR 11/25 (Urt. v. 07.10.2025)

Sachverhalt 

Die StA legte Revision ein. Drei Prüfungsprobleme:

• 1. Bestand eine Garantenstellung der J.L. gegenüber B? (Beschützergarantin nach Ende der Lebensgemeinschaft?)

• 2. Bestand eine Garantenstellung gegenüber ihrem minderjährigen Sohn S.-J.L.? (Überwachergarantin – trotz Strafmündigkeit des 
Sohnes?)

• 3. Kommt psychische Beihilfe durch aktives Tun (Nicken) in Betracht – auch wenn Tatentschluss noch nicht gefasst war?

☐  Bitte zunächst selbst lösen – Lösung auf der nächsten Folie 21
© examio



BGH 3 StR 11/25 – Drei Prüfungsfragen im Detail

Problem 1: Beschützergarantin für B?
• Nichteheliche Lebensgemeinschaft kann Garantenstellung begründen – aber: Paar hat sich getrennt!
• Frage: Entfällt die Garantenstellung mit dem tatsächlichen Ende der Lebensgemeinschaft?

• Oder: Genügt weiteres Zusammenwohnen (faktische Hausgemeinschaft) für Fortbestand der Pflicht?

Problem 2: Überwachergarantin für Sohn S.-J.L.?
• Eltern trifft nach §§ 1626, 1631 BGB Fürsorge- und Sicherungspflicht für minderjährige Kinder
• Frage: Gilt die strafrechtliche Garantenpflicht auch gegenüber einem 16-jährigen Strafmündigen?

• Und: Welche konkreten Handlungen waren von J.L. geboten und zumutbar?

Problem 3: Psychische Beihilfe durch Nicken (§ 27 StGB)?
• Das Nicken erfolgte, bevor S.-J.L. und W den konkreten Tatentschluss fassten
• Frage: Kann Beihilfe im Vorbereitungsstadium geleistet werden – vor Fassung des Tatentschlusses?

• Wie verhält sich dies zu §§ 26, 27 StGB (Anstiftung/Beihilfe erfordern vorsätzliche Haupttat)?

22
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Jost Schützeberg
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